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Was kommt noch alles auf uns zu und was ändert sich wann?

Nachdem die EU von Ihren Mitgliedsländern bereits seit Januar 2021
eine Plastikabgabe fordert, zieht der Bund nun nach. In Zukunft sol-
len die Kosten für Produkte und Verpackungen aus Einwegkunst-
stoffen Form einer Plastiksteuer auf die herstellenden Unternehmen
umgelegt werden. In diesem Seminar erfahren Sie wie das im Detail
umgesetzt werden soll und was sich für ihr Unternehmen in Zukunft
ändert.

Die Mengen von Einwegverpackungen und -produkten aus Kunst-
stoff steigen seit Jahren stetig an. Die sogenannte Plastiksteuer ist
eine stattliche Abgabe, die auf Produkte, Verpackungen und Abfall
aus Einwegkunststoff anfällt. Die Betonung liegt hier auf „Einweg“,
recycelbares  Plastik  ist  davon also  ausgenommen.  Damit  ist  die
Steuer nicht nur für Deckung der Staatskosten gedacht, sondern hat
auch Lenkungscharakter. Die Hoffnung ist, dass Unternehmen auf
umweltfreundlichere Alternativen umsteigen und sich dadurch die
Nachhaltigkeitsbilanz der deutschen Wirtschaft verbessert.

Die EU-Statistikbehörde hat für das Jahr 2021 Verpackungsmüll von
19,7 Millionen Tonnen in Deutschland festgestellt.  Diese Entwick-
lung unterstreicht die Bedeutung einer Plastiksteuer als Maßnahme
zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Logistik und Industrie.

Mit  Ausnahme  von  Einwegverpackungen  für  Lebensmittel  und
Getränke, für die Unternehmen seit dem 01. Januar 2024 abgabepf-
lichtig  sind,  finanzierte  Deutschland  diese  Plastiksteuer  der  EU
bisher aus dem Staatshaushalt. Das wird sich nun ändern. Im Januar
2024 beschloss die Bundesregierung, die Kosten für die Abgabe an
die EU durch eine Plastiksteuer vollständig auf  die Unternehmen
umzulegen  und  sämtliche,  nicht  recycelbare  Plastikabfälle  zu
besteuern. Nach diesen Plänen werden alle Unternehmen, die Ein-
wegkunststoffe produzieren oder importieren, zukünftig zur Zahlung
verpflichtet.

Zielgruppe

Entsorgungsbetriebe,  Hersteller  und  Vertreiber  von  Kunststoffen,
Baustoffhandel, Bauzulieferer, Abfüllbetriebe, Lebensmittelhandel

Inhalte

Wir klären zusammen welche Ziele mit der neuen Plastiksteuer verfolgt
werden, und für wen Sie gilt.
Mit diesen Plänen ist die Bundesregierung nicht allein. Zum Beispiel neh-
men Spanien und Italien schon seit 2023 bzw. 2024 die dort ansässigen
Unternehmen mit einer Kunststoffsteuer in die Pflicht.
Einige Branchenverbände äußern Kritik an der Einführung der Plastik-
steuer. Sie befürchten, dass das gewünschte Ziel verfehlt wird, indem
Unternehmen die Kosten für die Abgabe auf Ihre Preise aufschlagen
oder auf Verbundverpackungen umsteigen.

Wir besprechen die wichtigsten Gesetzesgrundlagen bzw. Richtlinien im
Zusammenhang mit dem KreislaufwirtschaftsG und des VerpackungsG.

Wir bereiten Ihr Unternehmen auf die neuen Regeln, und damit verbun-
denen Konsequenzen, als auch welche möglichen nachhaltigen Alterna-
tiven sich anbieten, vor.
Wir besprechen die Registrierungspflichten für abgabepflichtige Unter-
nehmen und deren Umsetzung in der Praxis.
Auf welche Einwegverpackungen die Steuer erhoben wird, und in wel-
cher Höhe, besprechen wir ebenfalls. Auch werden mögliche Sammelsys-
teme und deren logistische Herausforderung und Umsetzung bespro-
chen.

Unser Seminar wird Sie innerhalb eines Tages auf den aktuellen
Stand von Gesetzgebung, Diskussionen und Umsetzung in der Praxis
auf dem Laufenden halten und Sie für die bevorstehende nachhal-
tige Umstellung in Ihrem Unternehmen fit machen.

Referent

Dr. Philipp Beck, Vorstand der mplan eG München

Unterrichtszeiten

10:00 - 16:00 Uhr
Eine Mittags- und zwei Kaffeepausen

Bei Fragen zu fachlichen Inhalten:
Dipl.-Ing. MBA Dubravka Jukic
Telefon: (+49) 69 / 82 99 377 - 17
E-Mail: info@umweltinstitut.de

Unsere Online-Anmeldung und weitere Details für
dieses Seminar finden finden Sie unter:
www.umweltinstitut.de/642

http://www.umweltinstitut.de/642
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ANMELDUNG
Senden Sie uns das Formular oder ein formloses Anschreiben per E-Mail an mail@umweltinstitut.de, per FAX an (069) 82 34 93 oder
per Post. Alternativ können Sie sich direkt über unsere Webseite auf www.umweltinstitut.de/642 anmelden.

Online-Live-Seminar: q 08.10.2025 Seminargebühr 495,00 € zzgl. MwSt.

Name:  
Vorname:  

Anschrift: q Privatadresse | q Firmenadresse

Firma:  
Abteilung:  
Straße/Nr.:  
PLZ/Ort:  
Land:  
Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  

(Hier bitte bei Möglichkeit die persönliche E-Mail-Adresse des Teilnehmers angeben.)

Bemerkung:  
 
 

Unterschrift:  Datum:  

Wie haben Sie von diesem Seminar erfahren: (z. B. Werbung in einer Fachzeitschrift, Weiterbildungserinnerung, Online-Werbung etc.)

 

 

 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmelde-
bestätigung und eine Rechnung. In der Gebühr enthalten
sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke und Pau-
sensnacks für Präsenzseminare sowie gegebenenfalls digi-
tale Freiabonnements in Form eines Newsletters/ePapers
zu thematisch passenden Fachzeitschriften (nachdem Sie

diesbezüglich  angefragt  wurden  und  eine  Zustimmung
erteilt haben).
Online-Live-Seminar:  Um an der Schulung aktiv teilneh-
men  zu  können,  ist  ein  internetverbundenes  Endgerät
(Laptop, PC oder Tablet) mit Lautsprechern und Mikrophon
(meist  Teil  der  Webcam)  Voraussetzung.  Eine  Webcam

(Kamera) ist  Pflicht für  staatlich anerkannte Lehrgänge.
Das Zertifikat schicken wir Ihnen auf dem Postweg. Mit
Ihrer  Unterschrift  erklären  Sie  sich  mit  unseren  AGBs
(www.umweltinstitut.de/AGBs)  und  unserer  Daten-
schutzverordnung  (www.umweltinstitut.de/GDPR)  einver-
standen. - Stand 02.06.2025


